
I 

ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

WpA-ZB-611 

Entwurf einer Novelle zum 
Elektrizitätswirtschaftsgesetz 
S tel lu n 9 rt ahm e 

.:' . '--%-'~=;~TWÜk~l 
• "-.' .. ---.'--.. --.----. ..~ .. _ .... _ '- ./19 .. { __ , 

Dt; .. m: 1 5. FE ß. lSrl 

Verle,lt .. fr/f-D2' Ir ------... --... _ ... _-_ .. -.. ..... -

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 551 
Datum 

13.2.1985 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner 

Stellungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen 

Information. 

Der Präsident: 

·1 

Beilage 

Telegramme: Arbkammer Wien· Telex 301690 

Der 
iv K~amm.tsdirektor: 

(~kf\. 
~''''- - , 
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Ö S T ERn E E CHI S eHE RAR BEI T E R K A fv1 M E ;_( 

An das 
Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie 

SChvlarzenbergp1atz 1 
1011 Wien 

51.010/9-
V/l/84 

WpA/Dr .M/611 
Tc'cfo~ ren) 6') 37 65 

Durch", .. ", 551 
Datum 

1.2.1985 

Entwurf einer Novelle zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz: 
Begutachtungsverfahren 
st ,~ 1 1 u n-.9 n . .:...-.;.;a--,oh.:..-.;m:.::-. .:eC-..-_____________ ........ ___ _ 

Der Inh~lt der in Aussipht genommenen Novelle ist im wesentliche~ 

die Verpflichtung von Elt3ktrizitätsversorgungsunternehmen (EVU), 

die eingesetzte Rohenergie bestmöglich zu verwerten und vermeidb~re 

Umweltbelastungen zu unterbinden. Eine auf die Elektrizitätswirt

schaft eingeengte Betrachtungsweise sollte allerdings vermieden 

werden, da die Umweltbelastungen anderer Emittentengruppen teilweise 

wesentlich haher sind. Bei den verschiedenen Elektrizitätsanwen~ 

dungen - wie zB Heizung - sind die Gesamtemissionen der stromerzeu

gung d~nen der Gbrigen Heizarten gegenüberzustellen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen ist folgendes festzustellen: 

Zn ~ 5a: Es wird folgende Neufassung und Erweiterung vorgeschlagen: 

IIElektriz.itätsversorgungsunter~~Qrnen:haben ihre Anlagen unter Ein

haltung aller gesetzlichen Vorgaben so zu planen, auszurüsten und 

zu betreiben, daß 

1. alle vermeidbaren Landschaftsbeeinträchtigungen und Um

weltbelastungen unterbleiben und 
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'l"ST~ p~.:. EiCHiSCH E R AR OE ITE R KAM M E BTAG 

2. die eingesetzte Rohenergie bestmöglich verwertet wird. 

Bei Kraftwärmekupplungen ist bei nutzbringenden Wärme

liefermöglichkeiten der Gesamtwirkungsgrad und nicht der 

elektrische Wirkungsgrad der Anlage zu optimieren." 

Die lIinzufügung in § Sa 1. entspricht dem Sinn der Novelle, da 

unter Umwelt.belastungen unter Umständen nur Beeinträchtigungen 

der Luft- und Wasserqualität verstanden werden könnten. Die Er

wei,terung von § Sa 2. bringt eine verdeutlichung, daß bei der 

kombinierten Erzeugung von Strom und Wärme nicht nur der elektri

sche Wirkungsgrad betrachtet werden kann, was der elektrizitäts

wirtschaftlichen Praxis entspricht. 

~~ Anläßlich der Novellierung darf auch auf das Problem der 

Reservestromlieferung von Eigenanlagen hingewiesen werden. Im § 6 

sollte normiert werden, daß bei Reservestromlieferung ein Anspruch 

best.eht, bis zu 15 % der von der Eigenanlage in das Netz einge

speisten Energie beziehen zu können (Abtauschregelung) • Für darU

berhinausgehende Reservestromlieferungen sollte ein Höchstpreis. 

festgesetzt werden. Auch für Zusatzstromlieferungen sollte eine • 

generelle Preisobergrenze eingeführt werden. Für die detaillierte 

Formulierung venveist der österreichische Arbeiterkammertag auf 

die Stellungnahme des österreichischen Vereines zur Förderung von 

Kleinkra f'cwerken, die Herrn Vizekanzler Bundesminister Dr. Steger 

übermittelt wurde. 

Zu § 8: Es gilt ebenfalls das zu § 6 eingangs Gesagte. Der § 8 

.. ' .. 
,~, ':' i ... 

," 

~ , ','. 

wäre auf Anlagen von Elektrizitätsversorgungsunternehmen ohne " ", 

eigenes Versorgungsgebiet auszudehnen, wobei die Behörde auf An-

trag sämtliche im Zusammenhang mit der Lieferung gestellten Be

dingungen zu prüfen hätte. weiters sollte' der § 8 um eine Peagie

rungsverpflichtung erweitert werden. Diese soll zugunsten von 

Kleinkraftwerken eingeführt werden, um eine volkswirtschaftlich 

optimale Ausnützung bestehender Leitungen zu gewährleisten. Zu 

den vorgeschlagenen Änderungen des § 8 darf gleichfalls auf die 

ausführlichen Begründungen des Österreichischen Vereines zur 

Förderung von Kleinkraftwerken hingewiesen werden. 

18/SN-107/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 5

www.parlament.gv.at



f 

ÖSTE n FlEIC:H'SC HER An BEtTE R KAM M c R'TAG 

~~~la: Für s 11a (Abs 1) 1.b wird folgende Verdeutlichun9 

'vorgeschlagen: ...... durch die stromerzeugungsanlage die einge

setzte mechanische Energie mit höchstmöglichem Wirkungsgrad in 

strom umgewandelt wird." Zu den übrigen Bestimmungen des S lla 

ist festzustellen, daß' auf dem Gebiet des' Umwe1t- und Naturschut .. 

zes bereits verschiedene Behörden tätig sind: 

1. die Landesbehörden auf dem Gebiet des Landschafts- und 

Naturschutzes einschließlich der Gewährleistung der Lutt

reinhaltung, 

2. die Bundesbehörden auf der Grundlage 'odes Dampfkesselemis

sionsgesetzes und,der zugehörigen DurchfUhrungsverordnung 

sowie des Forstgesetzes mit der zweiten Verordnung CJe~en 

forstschädliche Luftverunreinigungen. 

Ein kalorisches Kraftwerk besteht aus einer Anlage zur Umw~ndlun9 

thermischer in mechanische Energie und aus einer Anlage zur Um-
A 

wandlung der mechanischen in elektrische Energie. Nur die zweite 

Anlage kann der Elektrizitätsgesetzgebung unterliegen. Die erstc 

Anlage unterliegt eindeutig dem Art 48 BGBl 227/1925, das Dampf- • 

kessel, Dampfturbinen und Wärmekraftmaschinen (also auch Gastur

binen) einer gesetzlichen Regelung unterwirft, die heute nach dem 

Bundesministeriengesetz vom Bautenministerium wahrgenommen wird. 

Die Begründung in Pkt 3 der erläuternden Bemerkungen, wonach da. 

elektrizitätsrechtliche Betriebsanlagerecht'1925 auf das Gewerbe

recht und das starkstromwegerecht aufgeteilt war und die gesamte 

Betriebsanlage des Kraftwerkes umfaßt hat;, wird durch Art 48 

BGBI 227/1925 widerlegt. Dieses Betriebsanlagenrecht um~aßt nur 

die starkstromanlagen. Das Gewerberecht ist'nur in den Artikeln 

43 bis 45 BGBl 277/1925 geregelt. Das Dampfkesselwesen nach Art 48 

steht daher nach BGBl 277/1925 außerhalb der Gewerbeordnung wie 

das starkstromwegerecht. Das Dampfkesselwesen umfaßt auch die 

Möglichkeit der Vorschreibung von Mindestwirkungsgraden von ther

mischen Kraftmaschinen. 
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Es liegt somit nicht nur bei den Wasserkraftanlagen eine Materie 

vor, bei der die technischen Bewilligungsvoraussetzungen (soweit 

sie nicht die eigentliche elektrische Anlage betrifft) dem Elek

trizitätsrecht entzogen sind, wie in Pkt 4 der Erläuterungen zu

treffend bemerkt wird, sondern auch bei Wärmekraftanlagen. 

Es kann daher nicht im Interesse des Umweltschutzes liegen, die 

an sich klare Kompetenzlage des Dampfkesselemissionsgesetzes mit 

bundesweit einheitlichen Richtlinien mit Landeskompetenzen in 

derselben Materie zu konfrontieren. Daher hätten § lla (Abs 1) 2. 

und § lla (2), (3), (4) ebenso wie §§ 11 bund c zu entfallen. 

Die Xnderung der Definition des.Standes der Technik bei der Schap-

8toffrückhaltung im Sinne einer Verschärfung der Vorschriften 

hätte im Rahmen einer Novelle zum Dampfkesselemissionsgesetz zu 
erfolgen. 

Der Österreichische Arbeiterkammertag ersucht um Berücksichtigung , 
der vorgeschlagenen Änderungen und Er·gänzungen. 

Der Präsident: Der 

,,', ' 

_ ....... ~ 

,'3' 

, <I, 

.;.: 

18/SN-107/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




